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Ihr	Widerspruchsrecht	

Die	gesetzlich	vorgesehende	Verbraucherinformation	ist	in	den	Antragsunterlagen,	im	
Versicherungsschein	und	in	den	Versicherungsbedingungen	enthalten.	

Wenn	die	für	den	Vertrag	geltenden	Versicherungsbedingungen	(AVB)	oder	eine	
Verbraucherinformation	nach	§10a	Versicherungsaufsichtsgesetz	(VAG)	erst	zusammen	mit	dem	
Versicherungsschein	übermittelt	werden,	gilt	der	Vertrag	auf	der	Grundlage	des	
Versicherungsscheines,	der	Versicherungsbedingungen	und	der	Verbraucherinformation	als	
geschlossen,	wenn	Sie	nicht	innerhalb	von	14	Tagen	nach	Überlassung	dieser	Unterlagen	schriftlich	
widersprechen.	Die	Widerspruchsfrist	beginnt	erst	zu	laufen,	wenn	Ihnen	der	Versicherungsschein	
und	alle	weiteren	genannten	Unterlagen	vollständig	vorliegen.	Sollten	Sie	die	Unterlagen	nicht	
vollständig	erhalten,	können	Sie	bis	zum	Ablauf	eines	Jahres	nach	Zahlung	der	ersten	Prämie	
schriftlich	widersprechen.	Zur	Wahrung	der	Frist	genügt	in	beiden	Fällen	die	rechtzeitige	Absendung	
des	Widerspruchs.	

Information	zur	Verwendung	Ihrer	Daten	

Zur	Einschätzung	des	zu	versichernden	Risikos	vor	dem	Abschluss	des	Versicherungsvertrags,	zur	
Abwicklung	des	Vertragsverhältnisses,	insbesondere	im	Leistungsfall,	benötigen	wir	
personenbezogene	Daten	von	Ihnen.	Die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	dieser	Daten	ist	
grundsätzlich	gesetzlich	geregelt.	Die	deutsche	Versicherungswirtschaft	hat	sich	in	den	
Verhaltensregeln	der	deutschen	Versicherungswirtschaft	verpflichtet,	nicht	nur	die	
datenschutzrechtlich	relevanten	Bestimmungen	des	Versicherungsvertragsgesetzes	(VVG),	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	(BDSG)	sowie	aller	weiteren	maßgeblichen	Gesetze	streng	einzuhalten,	
sondern	auch	darüber	hinaus	weitere	Maßnahmen	zur	Förderung	des	Datenschutzes	zu	ergreifen.	
Erläuterungen	dazu	können	Sie	den	Verhaltensregeln	entnehmen,	die	Sie	im	Internet	unter	
zurich.de/coc	abrufen	können.	Ebenfalls	im	Internet	abrufen	können	Sie	Listen	der	Unternehmen	
unserer	Gruppe,	die	an	einer	zentralisierten	Datenverarbeitung	teilnehmen	sowie	Listen	der	
Auftragnehmer	und	der	Dienstleister,	zu	denen	nicht	nur	vorübergehende	Geschäftsbeziehungen	
bestehen.	Auf	Wunsch	händigen	wir	Ihnen	auch	gern	einen	Ausdruck	dieser	Listen	oder	der	
Verhaltensregeln	aus	oder	übersenden	ihn	auf	Wunsch	per	Post.	

Bitte	wenden	Sie	sich	hierfür	per	Post	an	DA	Direkt,	Datenschutzbeauftragter,	53096	Bonn,	per	
Telefon	an	0227/268-0	oder	per	E-Mail	an	coc@zurich.com.	

Ihre	personenbezogenen	Daten	werden	ohne	Ihre	ausdrückliche	Einwilligung	zur	Werbung	für	unsere	
eigenen	Versicherungsprodukte	und	für	andere	Produkte	der	Unternehmen	der	Zurich	Gruppe	
Deutschland	und	deren	Kooperationspartner	sowie	zur	Markt-	und	Meinungsforschung	unseres	
Unternehmens	verwendet.	Dem	können	Sie	jederzeit	formlos	widersprechen.	

Sie	können	Auskunft	über	die	zu	Ihrer	Person	gespeicherten	Daten	beantragen.	Darüber	hinaus	
können	Sie	die	Berichtigung	Ihrer	Daten	verlangen,	wenn	diese	unrichtig	oder	unvollständig	sind.	
Ansprüche	auf	Löschung	oder	Sperrung	Ihrer	Daten	können	bestehen,	wenn	deren	Erhebung,	
Verarbeitung	oder	Nutzung	sich	als	unzulässig	oder	nicht	mehr	erforderlich	erweist.	Hierzu	können	
Sie	sich	an	die	obenstehenden	Kontaktadressen	wenden.	
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Hinweis-	und	Informationssystem	(HIS)	

Die	informa	Insurance	Risk	and	Fraud	Prevention	GmbH	betreibt	das	Hinweis-	und	
Informationssystem	der	Versicherungswirtschaft	(HIS).	An	das	HIS	melden	wir	-	ebenso	wie	andere	
Versicherungsunternehmen	-	erhöhte	Risiken	sowie	Auffälligkeiten,	die	auf	Versicherungsbetrug	
hindeuten	könnten	und	daher	einer	näheren	Prüfung	bedürfen.		

Meldung	ist	bei	Antragstellung	oder	im	Schadenfall	möglich	und	kann	einen	Vertrag,	eine	Person	
oder	eine	Sache,	z.B.	ein	Kfz,	betreffen.	

In	der	Rechtsschutzversicherung	werden	z.B.	Verträge	gemeldet,	wenn	ungewöhnlich	häufig	
Rechtsschutzfälle	gemeldet	werden.	

In	der	Schadenversicherung	kann	eine	Meldung	erfolgen,	wenn	ungewöhnlich	oft	Schäden	gemeldet	
werden	oder	z.B.	das	Schadenbild	mit	der	Schadenschilderung	nicht	in	Einklang	zu	bringen	ist.	Die	
Versicherer	müssen	im	Schadenfall	wissen,	ob	ein	Fahrzeug	schwerwiegende	oder	unreparierte	
Vorschäden	hatte	oder	sogar	schon	einmal	als	gestohlen	gemeldet	wurde.		

Aus	diesem	Grund	melden	wir	Fahrzeuge	an	das	HIS,	wenn	diese	einen	Totalschaden	haben,	
gestohlen	worden	sind,	sowie	im	Falle	von	Abrechnungen	ohne	Reparaturnachweis	.	Immobilien	
melden	wir	an	das	HIS,	wenn	wir	eine	ungewöhnlich	hohe	Schadenhäufigkeit	feststellen.	Sollten	wir	
Sie,	Ihre	Immobilie	oder	Ihr	Fahrzeug	an	das	HIS	melden,	werden	Sie	in	jedem	Fall	über	die	
Einmeldung	von	uns	benachrichtigt.	

Bei	der	Prüfung	Ihres	Antrags	auf	Abschluss	eines	Versicherungsvertrages	richten	wir	Anfragen	zur	
Person	oder	Sache	an	das	HIS	und	speichern	die	Ergebnisse	oder	Anfragen.	Erhalten	wir	einen	
Hinweis	auf	risikoerhöhende	Besonderheiten,	kann	es	sein,	dass	wir	von	Ihnen	zusätzliche	
Informationen	zu	dem	konkreten	Grund	der	Meldung	benötigen.	Im	Schadensfall	kann	es	nach	einem	
Hinweis	durch	das	HIS	erforderlich	sein,	genauere	Angaben	zum	Sachverhalt	von	den	Versicherern,	
die	Daten	a	das	HIS	gemeldet	haben,	zu	erfragen.	Auch	diese	Ergebnisse	speichern	wir,	soweit	sie	für	
die	Prüfung	des	Versicherungsfalls	relevant	sind.	Es	kann	auch	dazu	kommen,	dass	wir	anfragen	
anderer	Versicherer	in	einem	späteren	Leistungsfall	beantworten	und	daher	Auskunft	über	Ihren	
Schadenfall	geben	müssen.	

Eine	detaillierte	Beschreibung	des	HIS	finden	Sie	im	Internet	unter	www.informa-irfp.de	

Hinweis	zu	Bonitätsprüfungen	

Wir	führen	anhand	Ihrer	Daten	vor	Vertragsabschluss	zur	Beurteilung	des	Risikos	eine	
Bonitätsprüfung	durch.	Hierzu	beziehen	wir	Informationen	von	Infoscore	Consumer	Data	GmbH,	
Rheinstrasse	99,	76532	Baden-Baden.	

Schlusserklärung	
	
Ich	habe	die	wichtigen	Erläuterungen	und	Hinweise	sowie	die	
Einwilligungsklausel	nach	dem	Bundesdatenschutzgesetz	gelesen	und	
erkläre	diese	mit	meiner	Unterschrift	zum	wesentlichen	Bestandteil	des	
Antrages	und	damit	des	Versicherungsvertrages.	
	


